
Ein Anklamer Hex.enprozeß 

j von Paul· Schumachet 

Im ausgehenden 15. Jahrhundert begann die Hochflut der Hexenprozesse. Sie wurde 
. ausgelöst als .Papst' Innozenz VIII. 1484 seinen Ketzermeistern befahl "wider alle 
und :jede Pers,onen, wessen Standes- und Ranges sie sein mögen, das Amt der In
quisition zu vollziehen und die Personen·· selbst, welche ·sie der vorherneideten 
Dinge schuldig befinden, in Haft zu bringen und, an Leib und ,Vermögen zu strafen< 

· Der !n seinein Auftrag geschriebene "Hexenhammer" ist das abscheulichste Buch· der 
Menschheit. Es enthält genaue AnweisuJJ.gen, wie mit Hexen zu verfahren ist. Es 
schrieb die Fo~terung .und den Feuertod vor und löste Massenverfolgungen an un
zähligen unschuldigen Opfern aus. · 

' . 
D.ie von Papst Innozenz VIII. geschfuten Ketzer- und Hexenverfolgungen, die jedem 

.christlichen · Empfinden widersprachen, .verfolgten den: Zweck, !Abtrünnige und 
Gegner, der Kirch~ •mit grausamem Terror zu bekämpfen. Wer sich der Kirche 
widersetzte, verfiel der Inquisition, jenem gefürchteten geistlichen Gericht. 
Au.flerdem verschaffte der Hexenwahn der .. Kirche zusätzliche Einnahmen. Neben 
de~. Vermögen der Verurteilten flossen 'ih~ Geld und Güter vieler Gläubiger zu, 
die sich den Schutz ,und Segen der Kirche erkauften, um vor Anfechtungen bewahrt 
zu bleiben .. 

Drei Jahrhunderte hindurch wütete der Hexenwahn. 'unzählige Male wurden tin
schuldige Menschen entwürdigt, gequält und ermordet. Das alles geschah in. Gottes 
und der Kirche Namen .. 

Wieviel Opfer der Hexenwahn in Anklam. gefordert hat, wird kaum jemals fest
zustellen sein. Ledrglich vier sind bisher ermittelt. worden. Die beiden ersten vom 
Ausgang d~s 16. Jahrhund~rts blieben in den Akten des Reichskammergerichts in 

· Sp~yer überliefert. Zwei weitere aus dem Jahre 1666 urid 1668 werden beiläufig in: 
einer Akte des Anklamer' Soldatenfriedhofs erwähnt.1 Da von deh Prozeljakten 
selbst iwAnklam jede Spur fehlt, müssen wir annehmen, da.fl alle Dokumente über 
hiesige Hexenprozesse· in zurückliegender Zeit vernichtet worden sind, um die Er" 

· inherung ·an dieses .. grausame Kapitel auszulöschen. 

Nur in einem Fall besitzen wir· genaue Kenntnis vom Verlauf eines Anklamer. 
Hexenprozesse,s; der , zu den' Ausnahmefällen gerechnet werden mu.fJ, ;._,eÜ ,die An
geklagte' Isab~lla Schlichtenkrull die grä.fllichen Folterungen überstand und wegen 
des ihr geschehenen Unrechts Klage beim Reichskammergericht in Speyet einreichte.· 
Dort aber blieben im Gegensatz, zu ·Anklam: die Proze.flakten erhalten.2 

' Isabella Schlichtekrul1 entstammte einer · angesehenen Pamiile und lebte als Prau 
eines Ariklamer Fischers zufrieden und. in Wohlstand, Ihr ,Unglück begann um das 
Jahr 1580, als in dem mecklenburgischen Dorf Gentzkow eine Frau, die man 
Wedelsehe nannte, wegen 'Zauberei verhaftet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt 
wurde. Nun gehörte ·die Wedelsehe zum Bekam1tenkreis der Isabella SchlichtekrulL 

1-Hermanll.~.Scheel; Der .Soldatenkirchhof; Heimatkalender 19.37, s:· 38 ff 

2 eine. ausführliehe Auswertunig der Prozeßakten erfolgte durch A. Haas in der Grelfs

walder Wochenzeitung "Heimatleiw un Muddersprak", Jahrg. 1933 Nr. 13, 14, 15 
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Enffii! Hinterhöfe· im alteil ·Ankl~~ 
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_Als ein Fischerknecht ·erzählte, ·er habe bei einer Zusammenkunft beider Frauen 
einen grof)en schwarzen Hund in ihrer Mitte gesehen,· der immer. gröf)er und 
häf)liche~ wurde, geriet auch Isabella Schlichtekrull in den Verdacht der Zauberei. 
Andere beschuldigten ·sie' des Bündnisses mit dem .Teufel, da sie. von einer unbe-

·. ',kannten Frau, die . man für ein Teufelsgespenst hielt; eine gröf)ere Geldsumme 
bekommen hätte. biese u11sinnigen Verdächtigungen wären der begüterten Frau, 

·deren . Onkel Ratsherr' in Anklani war, wohl niemals gefährlich geworden, wenn 
siE! ~icht gleichzeitig den Unwill~n der ·Kirche. auf sich gezogen< hätte. ' 

-· ' ' ' . - ' .. 

Da sie ·,ace" der ':Ki~che nui: wenig verbunden war und- daraus anscheinehd auch 
keinen Hehl macP.te, wurde s'e von der ·Kanzel. herab andeu.tung~weise der. Zau-
berei bezichtigt. Damit! war ihr Untergang besiegelt, ehe es zum Prozef) kam. 

Ein 1587, und 1588: durchgeführter Hexe~prozef) gegen eine Anklariier Fr~u, die in 
·ßen Akten Luchtische ge~anntwird, war den Neidern und.Verlemndern der Isfbella 
· Schlichtekrull willkommener · Anlaf), um auch sie wegen Zauberei anzuklag·en. Die 
Inchtische •wurde von einer offenbar geisteskranken Dienstmagd beschuldigt, sie · 
habe ei~en 'T~ufel im Glase, mit dem sie allerlei Böses anrichte.· Von diesen ~nd · 

. ähnlichen Wahnvors~e~lung(:m befailep., flüchtete die Magd unbekleidet aus _dem 
Ha~se. _Sie wurde . schlief)licb auf)erhalb der Stadt in einer Grube tot aufgefunden. 

'Das genügte, um ihre Dienstherrin zu verhaften und der ,.peinlichen Befragung• 
• •\ ' ." , • ' ," • •• , ,-- 1 ' I 

(Folterung) zu unterziehen. Unter. den Folterqualen, die so entsetzlich waren, da5 
man fast jedes Opfer zu jeder. gewünschten. Aussage zwingen :konnte, sagte die 
Luchtische aus, Isabella· Schlichtekrull besäf)e zwei. Dämoneil (Teufel}, die Hilde-

, brandt undLuutz hief)en. Diese durch die Tortur erpref)te Besclmldigung scheint den 
' .letzten Ausschlag für Isabellas Verfolgung gegeben zu haben. Sie wurde, obwohl 
sie schwanger .. war, von den städtischen Behörden am 12. Mai 1589 verhaftet. Als -- ' ' . ' ' - '. . _. ' ' ~ ' .' . ' ' . ' . \ . . 

sie die erfundenen und absurden Anklage,punkte zurüCkwies, folgte --' wie in allen 
,Hexenpr()zessen - ,die Tortur: Der Henker und. seine Knechte marterten siemit 

' ·furchtba~en Foheritistrumenten.· und warfen brennende 'Schwefelkränze auf ihren 
. entb1ö~ten und gefesselte~ Körper. Die tapfe~e Frau überstand die Tortur, .ohne sich 
. schtildig zu bekenn~n. ·· . · · · : 

. Demach wurden ihr weite~e .Verbrechen". zur Last g~legt.- Ihr eigenes· Dienstpersonal 
' 'beschuldigfe .sie der Zauberei, da sie angeblich immer g~wuf)t habe, w~s im Hause 

geschah, selbst dann, wenn sie auf)er Hause war. Auch d~r Anklamer Pastor Michael 
'' '•' ' ' ' .. ' ' __ -.. . ' :- . \"·· . ' ·- _ .. 

Eggert reichte Klage gegen sie ein. Ihm soll sie eine lahme Zunge gewünscht haben. 
·So s,eh~ sich Hexenrichter 'und. Henkersknechte auch- mühten, die standhafte Frau 
-durch eine zweite. Folterung zum "Geständnis" und damit auf den Scheiterhaufen zu 

. zwingen, sagte Isabella SchÜchtekrull nur das aus, was der Wahrheit entsprach und 
·wofÜr sie in\: einer Zeit 'finsterer . Umnachtung unsagbares Leid erdulden muf)te. 
Nach dem' zweiten bestialischen Erpressungsversuch muf)te die TÖrtur eingestellt 
und der UrteilsspruCh höheren Rechtsstellen überlassen werden. Die. Hoffn~ng, da6 
Rechtsgelehrte deutsch~r Universitäten die_ Angeklagte ·freisprechen würden, da sie 

-t:He Folter 'zweimal überstanden und damit. nach den .damaligen Rechtsvorschriften 
-·den Beweis ihrer UnsChuld erbracht hatte, erfüllten sich nicht. 

Die geisti~e Pest des ifexenwah'ns rief nicht nur bei fanatischen Glaubensvertretern 
und .entm'enschten Hexenrichtern krankh,afte Hirngespinste hervor, sie vergiftete 
auch denfG~ist derWissenschaftler. Wer einmal in die Klauen des Hexenwahns 

.. ' ~. ' ' ' '• . ' 
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Stiiier WinkeZirn alten Anklam vor.der Zerstörung 
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geriet,· 'dieser scheufjliChsten Ausgeburt menschlicher Phantasie, flehte vergebens um 
Gnade . und Gerechtigkeit. In unzähligen· Fällen luden die Gemarterten jedes ge
wünschte Schuldbekenntnis .auf sich, u~ im Feuertod Erlösung von den furcht-

.. baren Folterqualen zu finden. 

- Isabella Schlicht~krull hatte· ihren Peinigern widerstanden. Trotz ihrer dan1it er
wiesenen Unschuld blieb sie jedoch weiteren Verfolgungen ausgesetzt. Hohe Richter 
und' Rechtsgelehrte juristischer Fakultäten .entschied~n, die Angeklagte ist mit Ru
tenschlägen und Landesverweis zu bestrafen. Die Stadt erliefj der schwangeren Frau 
die, harte körperliche Züchtigung. Der Herzog dagegen hielt. den Landesverweis ·aus 
Pommern-Wolgast . aufrecht. 1 Bevor Isabella Schlichtekrull a't.ts Anklam getrieben 
·wurde, mufjte ·sie ·Urfehde schwören, d. h. feierlich geloben, sich wegep ·der 'er
littenen halbjährigen Haft und'Folterungen nicht "räch~n zu wollen. 

\.· 

Zwei .Jahre lebte sie mit ihrer Familie in Wollili.. Als sie 1591 .nach Altentreptow 
reiste, begann für sie erneut der Leidensweg, Auf Befehl des Herzogs wurde sie 
in Altent~eptow verhaftet,, nach Wolgas~ gebracht und dort eine. Woche lang täglich 
gefoltert. Hierzu .heifjt es in. der Gerichtsakte:3 .,,Als man sie in Treptow ergriff, 

· ... wurde sie so 1h'art 'gef~sselt und' auf einen Leiterwagen gebunden, dafj ihr das Blut 
· aus den Nägeln quoll. Während des zweitägigen Transportes erhielt sie nicht zu essen 

und zu trinken. In Walgast wurde •sie völlig entkleidet und aller Haa1'e am Körper 
beraubt. Danach kleidete man sie in ein grobes Narrengewand und übergab· sie 
als Biest (Hexe). den Peini!;Jern. Die Herzogin rief, man wisse sehr wohl, wie die 
qefahgerie das Ave Maria ·gebetet und .damit Zauberei getrieben habe. Deswegen 
wurde sie gefoltert, auf die Leiter. gezogeri (der ,Körper wurde auf einer Leiter durch 
Gewichte oder . Winden ~o gespannt, dafl die dlieder aus den Gelenken sprangen), 
dann an einem Kloben aufgezogen, gestofjen, geschlagen und übler als übel mifj-

. handelt. Man: hat' ihr auch den Mund . aufgeschraubt·· und ·bösen Trunk·· eingegossen, 
so dafj. sie anschwoll und stumm wie .eil~ Lamm dalag, so, ~ls wäre sie tot. Es 
wa~ zum Erbarmen tind schlimmer als man in Worten erzähien kann." 

Der ,;böse Trunk" ist wahrscheinlich die' sogenannte Hexensuppe gewe~en, die aus 
Bier, Salz, .Hechtgalle, Kümmel, geriebenem Brot und feingestofjeneri Knochen ver

\ brannter Hexeil bestand. 
. I 

Zeitl~bens wa~en an Isabell~s Körper die Spuren dieser Folterung sichtbar. 'Sie 
zeigten sich an Achseln, Nägeln, Schienenbeinen sowie zahllosen Narben und 
Flecken . am ganzen K,örper. Aber auch· diesmal konnten di~ Peiniger kein falsches 
Schuldbekenntnis . aus ihr herat!spressen. ·Deshalb w'urde lediglich der Landesverweis 
erne~t bestätigt. DaJ:Uit gab sich die mutige Frau aber· nicht zufrieden. überzeugt 
von. dem a~ · ihr' geschehenen Unrecht :verangte sie die völlige Freisprechung und 
die Herausgabe .ihrer in Anklam beschlagnahmtf'!n Besitztümer. 

Sie reiste nach Prag zum' Hofe -des deutschen Kaisers und verklagte dort den. Herzog 
und· die .Stadt Anklam. Die Beamten RudÖlfs II. entschieden, dafj sie mit Ausnahme 
von Anklam zwar überall in Pommern wohnen. dürfe, auf die Rückgabe ihrer Be-
sitztümer aber verzichten solle. . · - ' 

''. D.er von A~ Haas a. a. 0. verÖffentlichte Origi~a1te"t ist· zum besser!ln Verständnis 

in·· die heutige Umgangssprache übertragen worden. 
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· Isabella SchlichtekrulL die immer noch Gerechtigkeit zu erlangen hoffte, wandte 
sich nun an die höchst~ Rc;:chtsinstimz, an das 'Reichskammergericht in Speyer; Es. 
folgte ein umstän,dlkher,ProzeJj, ~er sich über 25 Jahr~ hinschleppte. Der Herzog, 
und die Stadt Anklam. versuchten jede Schuld von sich zu wälzen, indem sie. die 
. bewundernswerte Frau und ihre Familie ve~leumdeten. Die letzten. Berichte lassen 
vermuten, daJj Isabella Schlichtekrull von der Beschuldigung der Hexerei freige
sprochen W~trde. Ob sie auch ,ihren Besitz zurückerhielt; ,wissen/wir nicht. Wir ~ind ' 
eher geneigt, es anzuzweifeln, da das Reichskamm~rgerlcht die V~rmögensford~
rungen der Klägerin zunächst an 'das herzogliche Hofgericht in Walgast zurückwies, 

~- also . an die gle'iche Stelle, unter deren Aufsicht Isabella Schlichtekrull furchtbar 

m2Jjhande~t worden .. war. . . . 

Das war der Leidensweg einer tapferen Anklamer Frau, die nach gräfllichen Verfol
gungen des He){enwahns um ihr Recht kämpfte und .wahrscheinlich niCht ·mehr er
reichte, als die Bestätigung, unsclluldig gefoltert worden zu sein. 
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